
Entschuldigungsverfahren 
für Schüler/innen der Profiloberstufe 

                                                                                                                             Stand: September 2017 

 
                                                                             

 

 Die Schüler/innen sind zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht verpflichtet.  
 

 Fehlt eine Schülerin / ein Schüler, so hat der Schüler/die Schülerin die Klassenlehrkraft 
(per E-mail) unverzüglich 

 zu informieren. 
 

 Jede Schülerin / jeder Schüler führt ein Entschuldigungsheft (DIN A 5). 
Entschuldigungen werden in das Heft hineingeschrieben, evtl. Bescheinigungen 
hineingeklebt.  

 

 Die Entschuldigung muss der Klassenlehrkraft und den Kurslehrkräften direkt 
nach Beendigung der Fehlzeit unaufgefordert vorgelegt werden. 

 

 Bei häufigen Fehlzeiten kann die Klassenkonferenz eine Attestpflicht festlegen.  
 

 

 Wenn bei Einzelleistungen wie Referaten etc. und Klausuren gefehlt wird, muss die 
Lehrkraft, wenn möglich vorher, aber auf jeden Fall direkt danach (per E-mail) informiert 
werden. Eine ärztliche Bescheinigung muss direkt nach Beendigung der Fehlzeit 
unaufgefordert der Fachlehrkraft vorgelegt werden. 

      Geschieht dies nicht, wird die Klausur mit Null Punkten bewertet. 

 

 Wird pro Halbjahr nur eine Klausur geschrieben, muss die versäumte Klausur 
nachgeschrieben werden.  

      Bei zwei Klausuren im Halbjahr kann eine andere Leistung die versäumte Klausur  
      ersetzen. In diesem Fall haben Schüler/innen kein „Recht“ auf eine Nachschreibklausur. 
 
 

 Fahrprüfungen gelten nicht als Begründung für das Versäumen einer Klausur, sofern der 
Klausurtermin rechtzeitig (mindestens 4 Wochen vorher) bekannt war. 

 

 Sehr hohe Fehlzeiten können dazu führen, dass eine Leistung nicht zu bewerten ist. In 
diesem Fall muss eine rechtzeitige schriftliche Warnung erfolgen. Ein nicht zu 
bewertendes Fach schließt eine Versetzung in die zwölfte Jahrgangsstufe aus bzw. hat 
Auswirkungen auf die Fachhochschul- bzw. Hochschulreife. 

 

 Vorzeitige Beendung der Schulzeit: 20 unentschuldigte Fehlstunden innerhalb von 30 
Tagen führen zur Entlassung aus der Schule (Siehe § 19 des Schulgesetzes). 

 
 
 
Name der Schülerin / des Schülers:____________________________________________ 
 
Von dem in der Oberstufe gültigen Entschuldigungsverfahren haben wir Kenntnis 
genommen. 
 
_________________     ____________________________                 _______________ 
       Datum                        Unterschrift der Schülerin/des Schülers                 Unterschrift der Eltern 


